
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 7. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 

Wernersberg vom 25.11.2020 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2021/2022 

 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Gemeinderat mit 13 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die 

Realsteuerhebesätze wie folgt festzusetzen:  
 
für das Jahr 2021 

 
- Grundsteuer A  300 v.H. 
- Grundsteuer B  365      v.H. 
- Gewerbesteuer   365 v.H. 
 
Und für das Jahr 2022 

 
- Grundsteuer A  323 v.H. 
- Grundsteuer B  403      v.H. 
- Gewerbesteuer   379 v.H. 

 
2 Festsetzung des wiederkehrenden Beitrags für Feld-, Wald- und Wirtschaftswege für 2021/2022 

 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Gemeinderat mit 11 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen, den 
wiederkehrenden Beitrag für die Feld-, Wald- und Wirtschaftswege auf 17,50 EURO je ha festzusetzen. 

 
5 Auftragsvergaben 

 
5.1 Beschlussfassung zur LED-Lampenausleuchtung laut Empfehlung des 

Infrastrukturausschusses 

 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bis zu 15 LED-
Lampen nach der vorgestellten Prioritätenliste zu stellen, wenn die Haushaltslage es zulässt.   

 
5.2 Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe Baumkataster 

Vorlage: 14/139/IV/350/2020 

 
Nach umfangreicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig den Tagesordnungspunkt auf die 
nächste Sitzung zu vertagen. 

 
6 Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2021 

 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen den 
Forstwirtschaftsplan 2021 wie vorgelegt zu beschließen.                                     

 
7 Bauangelegenheiten 

 
7.1 Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau eines Einfamilienhauses, Plan-Nr. 

129/1 

 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat mit 6 Ja – Stimmen und 10 Enthaltungen das 
Einvernehmen, gem. § 36 BauGB, zum Neubau eines Einfamilienhauses zu erteilen. Die Gemeinde Wernersberg 
als Nachbar erhebt keine Bedenken.   
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